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Tuberkulose und Wohnungsfrage.
Von Dr. jur. H. Peter, Zürich.

Am 1. September 1925 hat der Bundesrat der
Bundesversammlung Botschaft und Entwurf für ein «Bundesgesetz

betreffend die Bekämpfung der Tuberkulose» vorgelegt.

Art. 11 des Entwurfes enthält folgende Bestimmung:
«Die Kantone stellen zur Bekämpfung der Tuberkulose

Vorschriften über die Wohnungshygiene auf. Sie können:
a) das Bewohnen und Benutzen von Räumen, die von der

zuständigen Behörde als tuberkulosefördernd erklärt worden
sind, verbieten:

b) an die bauliche Umändertmg solcher Räume dem
Eigentümer, sofern ihm die Uebernahme der Kosten hierfür
billigerweise nicht zugemutet werden kann, Beiträge bewilligen.»

Ferner ist in Art. 14. Abs. 2 bestimmt:
«An die in Art. 11 unter b vorgesehenen Wofmungs-

verbesserungen leistet der Bund Beiträge bis zu 25% der
Gesamtkosten: der Bundesrat, dem die Pläne und
Kostenvoranschläge zur Genehmigung vorzulegen sind, überprüft
auch die Begrüudetheit derartiger Beitragsgesuche.»
In der Botschaft vertritt der Bundesrat den eiuzig

richtigen Standpunkt, dass ein Tuberkulosegesetz nicht
an der Wohnungsfrage vorbeigehen dürfe. Es sei daher
im Entwurf die Möglichkeit behördlichen Einschreitens
bei der Benützung ungesunder Wohnungen vorgesehen
worden: eine unzulässige Einmischung in die kantonale
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Zum Artikel Baugenossenschaft «Vrenelisgärtli. VI. Bauperio'de. Blick vorn Laufferweg.
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